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Satzung der Gemeinde Schwülper 

über die Entschädigung der Ratsmitglieder, der Ehrenbeamten 

und der sonstigen ehrenamtlich tätigen Personen 

(Entschädigungssatzung) 

Aufgrund der§§ 10, 11 und 58 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes §KomVG) hat 

der Rat der 

Gemeinde Schwülper in seiner Sitzung am 17.12.2025 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 - Allgemeines

1. Die Tätigkeit als Ratsmitglied oder Ehrenbeamt*in sowie sonstige ehrenamtliche

Tätigkeit für die Gemeinde Schwülper wird grundsätzlich unentgeltlich geleistet. Anspruch

auf Ersatz von Auslagen, Kinderbetreuungsaufwendungen und Verdienstausfall sowie

Zahlung eines Pauschalstundensatzes für ausschließliche Haushaltsführung oder

Nachteile im beruflichen Bereich besteht im Rahmen der Höchstbeträge nach dieser

Satzung.

Aufwandsentschädigungen werden nur im Rahmen dieser Satzung gezahlt.

2. Eine monatliche Aufwandsentschädigung wird jeweils für einen vollen Monat gezahlt.

Das gilt auch dann, wenn die empfangene Person das Amt nur für einen Teil des Monats

innehat. Die monatlichen Aufwandsentschädigungen nach §§ 2 und 4 werden im Voraus

gezahlt. Das Sitzungsgeld wird quartalsweise abgerechnet. Führt die empfangene Person

einer Aufwandsentschädigung seine Dienstgeschäfte ununterbrochen - den

Erholungsurlaub nicht eingerechnet - länger als 2 Monate nicht, so ermäßigt sich die

Aufwandsentschädigung für die über 2 Monate hinausgehende Zeit auf 50 %. Vom

gleichen Zeitpunkt an erhält der*die Vertreter*in 75 % der Aufwandsentschädigung des

Vertretenen. Die bisherige Aufwandsentschädigung der vertretenden Person entfällt für

diesen Zeitraum.

3. Wird die Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit von einem*einer Empfänger*in einer

Aufwandsentschädigung endgültig beendet, so erhält der*die Vertreter*in vom Beginn des

nächsten Kalendermonats an die Aufwandsentschädigung unter Fortfall seiner bisherigen

Aufwandsentschädigung in voller Höhe. Ruht das Mandat, so wird keine

Aufwandsentschädigung gezahlt.

4. Für eine Fahrkostenentschädigung, die als monatlicher Durchschnittssatz gezahlt wird

(pauschale Fahrkostenentschädigung), gilt Abs.2 Satz 1 und 2 entsprechend.

5. Ist der*die Empfänger*in einer pauschalen Fahrkostenentschädigung an der Ausübung

seiner*ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit vorübergehend verhindert, so entfällt die pauschale

Fahrkostenentschädigung vom Beginn des folgenden Kalendermonats an für jeden

Kalendermonat der Verhinderung. Für den gleichen Zeitraum erhält der*die Vertreter*in
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